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1 Auftrag und Auftragsdurchführung 

Die Koenig & Bauer AG, Würzburg, (im Folgenden auch „Koenig & Bauer AG“) und die KBA-
Metronic GmbH, Veitshöchheim, (im Folgenden auch „KBA-Metronic GmbH“) haben am 
9. März 2018 einen Gewinnabführungsvertrag gemäß § 291 AktG abgeschlossen. 

Auf gemeinsamen Antrag des Vorstands der Koenig & Bauer AG und der Geschäftsführung der 
KBA-Metronic GmbH hat das Landgericht Nürnberg-Fürth mit Beschluss vom 1. März 2018 die 
KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, (im Folgenden auch „KPMG“) zum gemeinsamen Ver-
tragsprüfer für die Vertragsparteien ausgewählt und bestellt (vgl. Anlage 1). Mit Auftragsschrei-
ben vom 7./12. März 2018 wurden wir daher vom Vorstand der Koenig & Bauer AG und der 
Geschäftsführung der KBA-Metronic GmbH gemeinschaftlich mit der Durchführung der Ver-
tragsprüfung beauftragt. 

Gegenstand der Prüfung ist der Gewinnabführungsvertrag vom 9. März 2018 (im Folgenden 
auch „Unternehmensvertrag“) zwischen der KBA-Metronic GmbH als abführender Gesellschaft 
und der Koenig & Bauer AG als empfangender Gesellschaft gemäß § 291 Abs. 1 Satz 1 2. Halb-
satz AktG. 

Der Gewinnabführungsvertrag bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung der Koenig & 
Bauer AG und der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der KBA-Metronic GmbH. Die 
Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG ist für den 9. Mai 2018 geplant, die Gesellschafter-
versammlung der KBA-Metronic GmbH soll kurz vor der vorgenannten Hauptversammlung er-
folgen. 

Wir haben unsere Prüfung nach der gerichtlichen Bestellung am 1. März 2018 und der Beauf-
tragung am 7./12. März 2018 aufgenommen und am 16. März 2018 abgeschlossen.  

Für unsere Prüfung standen im Wesentlichen die folgenden Unterlagen zur Verfügung: 

 Gewinnabführungsvertrag zwischen der Koenig & Bauer AG und der KBA-Metronic 
GmbH vom 9. März 2018 (vgl. Anlage 2) (einschließlich vorangegangener Entwürfe); 

 Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Koenig & Bauer AG und der Geschäftsführung 
der KBA-Metronic GmbH vom März 2018; 

 Handelsregisterauszug der Koenig & Bauer AG vom 2. Januar 2018;  

 Handelsregisterauszugs der KBA-Metronic GmbH vom 9. Januar 2018;  

 Satzung der Koenig & Bauer AG in der Fassung vom 16. Juni 2017;  

 Satzung der der KBA-Metronic GmbH in der Fassung vom 8. Juli 2010; 



 

 
 

2 | Koenig & Bauer AG I KBA-Metronic GmbH | Prüfung Gewinnabführungsvertrag 

 Urkunde des Notars Matthias Adam, Würzburg, (URNR. A-0937/2017) über die Be-
schlüsse der Hauptversammlung der KBA-MePrint AG und der Gesellschafterversamm-
lung der KBA-Metronic GmbH zur Verschmelzung der KBA-MePrint AG auf die KBA-
Metronic GmbH. 

Darüber hinaus haben wir für unsere Prüfung auf die uns in Befragungen gegebenen mündli-
chen Auskünfte von Vertretern der Vertragsparteien zurückgegriffen. 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden bereitwillig erteilt. Der Vorstand 
der Koenig & Bauer AG und die Geschäftsführung der KBA-Metronic GmbH haben uns jeweils 
eine Vollständigkeitserklärung mit dem Inhalt abgegeben, dass uns jeweils alle Angaben und 
Unterlagen, die für unsere Prüfung des Gewinnabführungsvertrages von Bedeutung sind, voll-
ständig und richtig zur Verfügung gestellt worden sind.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir im Rahmen dieser Beauftragung keine Prüfung 
der Buchführung, der Jahresabschlüsse, Lageberichte oder der Geschäftsführungen der Ver-
tragsparteien vorgenommen haben. Solche Prüfungen sind nicht Gegenstand einer Vertrags-
prüfung. Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit des Abschlusses des Gewinnabführungsvertra-
ges und der steuerlichen Anforderungen an einen Gewinnabführungsvertrag sind ebenfalls 
nicht Gegenstand unserer Tätigkeit. 

Der Vertragsprüfungsbericht wird ausschließlich für die interne Verwendung durch die Auftrag-
geber erstellt. Dies umfasst die Verwendung für Informationszwecke im Rahmen der Bericht-
erstattung des Vorstands der Koenig & Bauer AG bzw. der Geschäftsführung der KBA-Metronic 
GmbH an ihre Anteilseigner im Rahmen der Hauptversammlung der Koenig & Bauer bzw. der 
Gesellschafterversammlung der KBA-Metronic GmbH (einschließlich dessen Veröffentlichung 
im Internet im Rahmen der Einladung zur Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG, dessen 
Auslage in den Geschäftsräumen, Versand an Anteilseigner sowie Auslage in der Haupt- bzw. 
Gesellschafterversammlung sowie die Vorlage beim jeweils zuständigen Gericht). 

Eine darüber hinausgehende Weitergabe oder Veröffentlichung unseres Vertragsprüfungsbe-
richts darf vorbehaltlich der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von KPMG nur in vollem 
Wortlaut einschließlich einer schriftlichen Erklärung über den Zweck des zugrunde liegenden 
Auftrags sowie den mit dem Auftrag verbundenen Weitergabebeschränkungen und Haftungs-
bedingungen und nur dann an andere Dritte erfolgen, wenn der jeweilige Dritte sich zuvor mit 
den Allgemeinen Auftragsbedingungen ergänzt um eine individuelle Haftungsvereinbarung so-
wie seinerseits einer verbindlichen Vertraulichkeitsverpflichtung schriftlich uns gegenüber ein-
verstanden erklärt hat.  

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis 
zu Dritten, die als Anlage 3 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprü-
fer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 maßgebend.  
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2 Rechtliche Verhältnisse der Vertragsun-
ternehmen 

Koenig & Bauer AG 

Die Koenig & Bauer AG hat ihren Sitz in Würzburg und ist unter der Nr. HRB 109 im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Würzburg eingetragen. 

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Ziffer 2 der Satzung unter anderem die Leitung einer 
Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf den Geschäftsfeldern der Herstellung von, 
dem Vertrieb von und dem Handel mit Maschinen und Anlagen, insbesondere Druckmaschinen, 
Erzeugnissen des allgemeinen Maschinen- und Anlagenbaus und der Print- und Medienindust-
rie, sowie der Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen, die sich darauf beziehen, tätig 
sind. 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 42.964.435,80. 

KBA-Metronic GmbH 

Die KBA-Metronic GmbH hat ihren Sitz in Veitshöchheim und ist unter der Nr. HRB 62 im Han-
delsregister des Amtsgerichts Würzburg eingetragen. 

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Ziffer 2 der Satzung unter anderem die Entwicklung, 
die Herstellung und der Vertrieb feinmechanischer und elektronischer Spezialgeräte und Ma-
schinen, der Handel mit solchen, ferner die Auswertung von Patenten und Lizenzen.  

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 50.000,00.  

Alleinige Gesellschafterin der KBA-Metronic GmbH ist derzeit die KBA-MePrint AG, Veitshöch-
heim, (im Folgenden auch „KBA-MePrint AG“), an der wiederum zu 100 % die Koenig & Bauer 
AG beteiligt ist. Die Koenig & Bauer AG ist gegenwärtig mithin nicht unmittelbar, sondern ledig-
lich mittelbar zu 100 % an der KBA-Metronic GmbH beteiligt (Mutter-Enkel-Verhältnis). Mit Ur-
kunde des Notars Matthias Adam, Würzburg, (URNR. A-0937/2017) haben die Hauptversamm-
lung der KBA-MePrint AG und die Gesellschafterversammlung der KBA-Metronic GmbH der 
Verschmelzung der KBA-MePrint AG (als übertragender Rechtsträger) auf die KBA-Metronic 
GmbH (als übernehmender Rechtsträger) zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat der Koenig & 
Bauer AG und die Geschäftsführung der KBA-Metronic GmbH gehen derzeit davon aus, dass 
die Verschmelzung zum Zeitpunkt der Durchführung der Hauptversammlung der Koenig & 
Bauer AG bereits eingetragen und durchgeführt sein wird. Mit Wirksamkeit der Verschmelzung 
wird Koenig & Bauer AG alleinige Gesellschafterin der KBA-Metronic GmbH sein. 
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3 Art und Umfang der Vertragsprüfung 

Gemäß § 293b Abs. 1 1. Halbsatz AktG ist ein Unternehmensvertrag für jede vertragsschlie-
ßende Aktiengesellschaft durch einen oder mehrere sachverständige Prüfer (,,Vertragsprüfer") 
zu prüfen. Der Befreiungstatbestand von der Prüfungspflicht gemäß § 293b Abs. 1 2. Halbsatz 
AktG ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, da die Geschäftsanteile der KBA-Metronic GmbH 
(bis zur Wirksamkeit der Verschmelzung der KBA-MePrint AG auf die KBA-Metronic GmbH) 
nicht von der Koenig & Bauer AG direkt gehalten werden, sondern von der KBA-MePrint AG, 
deren alleinige Aktionärin wiederum die Koenig & Bauer AG ist. 

Wesentlicher Gegenstand der Prüfung des Unternehmensvertrages durch den Vertragsprüfer 
ist es grundsätzlich festzustellen, ob der vorgeschlagene Ausgleich und die vorgeschlagene Ab-
findung angemessen sind (§ 293e Abs. 1 Satz 2 AktG). 

Der am 9. März 2018 geschlossene Gewinnabführungsvertrag enthält keine Regelung über ei-
nen angemessenen Ausgleich gemäß § 304 AktG bzw. über eine Abfindung gemäß § 305 AktG. 
Von der Bestimmung eines angemessenen Ausgleichs kann nach § 304 Abs. 1 Satz 3 AktG 
abgesehen werden, wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung ihrer Gesell-
schafterversammlung über den Vertrag keinen außenstehenden Gesellschafter hat. Dieses gilt 
in analoger Anwendung auch hinsichtlich der Abfindungspflicht, da eine Erwerbspflicht gemäß 
§ 305 Abs. 1 AktG nur auf Verlangen eines außenstehenden Aktionärs entsteht. 

Außenstehende Aktionäre im Sinne der §§ 304 und 305 AktG sind alle Aktionäre der Gesell-
schaft mit Ausnahme des anderen Vertragsteils und derjenigen Gesellschafter, die „aufgrund 
fundierter wirtschaftlicher Verknüpfung mit dem anderen Vertragsteil von der Gewinnabführung 
unmittelbar oder mittelbar in ähnlicher Weise profitieren wie dieser" (vgl. Hüffer, Aktiengesetz, 
12. Aufl., München 2016, § 304 Rn. 2; Emmerich/Habersack, Kommentar zum Aktien und 
GmbH-Konzernrecht, 8. Aufl., München 2016, § 304 Rdnr. 17). Die KBA-MePrint AG als (derzeit) 
alleinige Gesellschafterin der KBA-Metronic GmbH ist demnach kein außenstehender Gesell-
schafter, da sie ihrerseits ein 100%-iges Tochterunternehmen des anderen Vertragsteils, der 
Koenig & Bauer AG, und somit wirtschaftlich mit der Koenig & Bauer AG in dem vorstehend 
genannten Sinne verknüpft ist. Auf Basis der zuvor geschilderten beabsichtigten Verschmel-
zung der KBA-MePrint AG auf die KBA-Metronic GmbH vor der beschlussfassenden Haupt- und 
Gesellschafterversammlung kann die KBA-MePrint AG zum Zeitpunkt der Haupt- und Gesell-
schafterversammlung zudem kein außenstehender Gesellschafter sein. 

Da der Gewinnabführungsvertrag weder einen Ausgleich noch eine Abfindung vorsieht und 
diese nach dem Inhalt des Vertrages nicht geschuldet werden und demzufolge Ausgleich und 
Abfindung durch uns nicht zu prüfen waren, entfällt im vorliegenden Bericht die sogenannte 
Schlusserklärung gemäß § 293e Abs. 1 Satz 2 AktG zur Angemessenheit von Ausgleich und 
Abfindung.  

Somit war es lediglich unsere Aufgabe festzustellen, ob der Gewinnabführungsvertrag die in 
den §§ 291 ff. AktG vorgeschriebenen Regelungsbestandteile vollständig und richtig enthält. 
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4 Vertragsbericht 

Gem. § 293a Abs. 1 AktG hat der Vorstand jeder der an einem Unternehmensvertrag beteiligten 
Aktiengesellschaft einen ausführlichen schriftlichen Bericht (,,Vertragsbericht") zu erstatten, in 
dem der Abschluss des Unternehmensvertrages, der Vertrag im Einzelnen und – sofern erfor-
derlich – Art und Höhe des Ausgleichs nach § 304 AktG und der Abfindung nach § 305 AktG 
rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begründet werden. Im Falle einer Beteiligung von zwei 
Aktiengesellschaften kann der Bericht von den Vorständen auch gemeinsam erstattet werden.  

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der KBA-Metronic GmbH um eine Gesellschaft in der 
Rechtsform der GmbH. Für die Geschäftsführung einer GmbH besteht keine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Erstattung eines entsprechenden Berichts. Gleichwohl hat die Geschäftsführung 
der KBA-Metronic GmbH zur Unterrichtung ihrer Gesellschafter gemeinsam mit dem Vorstand 
der Koenig & Bauer AG Bericht erstattet. 

Der gemeinsame Vertragsbericht aus dem März 2018 (einschließlich der vorangegangenen Ent-
würfe) diente uns als Informationsquelle und als Dokumentation der näheren Umstände bezüg-
lich des Inhalts des Unternehmensvertrages. Der Vertragsbericht erläutert in Übereinstimmung 
mit den aktienrechtlichen Vorschriften den Abschluss sowie das Wirksamwerden des Vertra-
ges, die rechtlichen und wirtschaftlichen Gründe für den Unternehmensvertrag und den Unter-
nehmensvertrag als solchen. 
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5 Prüfung des Unternehmensvertrages 

Der uns zur Prüfung vorgelegte Gewinnabführungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung der KBA-Metronic GmbH und der Zustimmung 
der Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG. Die Hauptversammlung der Koenig & Bauer 
AG ist für den 9. Mai 2018 geplant, die Gesellschafterversammlung der KBA-Metronic GmbH 
soll kurz vor der vorgenannten Hauptversammlung erfolgen.  

Der Vertrag wird nach Abschluss und der nach § 294 AktG vorgeschriebenen Eintragung in das 
Handelsregister der KBA-Metronic GmbH wirksam. 

Den Gewinnabführungsvertrag zwischen der Koenig & Bauer AG als empfangender und der 
KBA-Metronic GmbH als abführender Gesellschaft haben wir entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften (§ 293b AktG) geprüft. Hierbei haben wir auch die in dem gemeinsamen Bericht 
des Vorstands der Koenig & Bauer AG und der Geschäftsführung der KBA-Metronic GmbH ge-
gebenen Erläuterungen herangezogen. 

Wir stellten dabei fest, dass der Gewinnabführungsvertrag den in den §§ 291 ff. AktG vorge-
schriebenen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Zu diesem Ergebnis kommen wir, da die 
nachfolgenden Punkte in dem Unternehmensvertrag geregelt sind: 

1. Beteiligte Gesellschaften 

Firma und Sitz der beteiligten Vertragsparteien werden im Vertrag genannt und entspre-
chen den Eintragungen des beim Amtsgericht Würzburg geführten Handelsregisters. 

2. Regelungen zu § 291 AktG (Beherrschungsvertrag. Gewinnabführungsvertrag) 

§ 1 Ziffer 1 Satz 1 des Gewinnabführungsvertrages sieht vor, dass die KBA-Metronic GmbH 
ihren ganzen während der Vertragsdauer entstehenden Gewinn in voller Höhe an die  
Koenig & Bauer AG abführt. 

3. Regelungen zu §§ 300, 301 AktG (Gesetzliche Rücklage, Höchstbetrag der Gewinnabfüh-
rung) 

Nach § 1 Ziffer 2 des Gewinnabführungsvertrages darf die KBA-Metronic GmbH Beträge 
aus dem Jahresüberschuss nur insoweit in die Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) – mit 
Ausnahme der gesetzlichen Rücklagen – einstellen, als dies bei vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. 

Nach § 1 Ziffer 1 Satz 2 des Gewinnabführungsvertrages darf die Gewinnabführung den in 
§ 301 AktG (in seiner jeweiligen Fassung) genannten Betrag nicht überschreiten.  
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4. Regelungen zu § 302 AktG (Verlustübernahme) 

Nach § 2 des Gewinnabführungsvertrages verpflichtet sich die Koenig & Bauer AG zur Ver-
lustübernahme entsprechend den Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen 
Fassung. Der vorstehende Verweis erstreckt sich auf § 302 AktG insgesamt. 

5. Regelungen zu § 304 AktG (Angemessener Ausgleich) und zu § 305 AktG (Abfindung) 

Gemäß den Erläuterungen in Abschnitt 3 dieses Prüfungsberichts kann von der Bestim-
mung eines angemessenen Ausgleichs und einer Abfindung abgesehen werden, da die Ko-
enig & Bauer AG alleinige Gesellschafterin der KBA-MePrint AG und diese wiederum allei-
nige Gesellschafterin der KBA-Metronic GmbH ist. 

Eine Negativaussage im Gewinnabführungsvertrag zu der Tatsache, dass kein Ausgleich 
und keine Abfindung anzubieten ist, ist rechtlich nicht erforderlich. 

Als Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass der Gewinnabführungsvertrag unter Berück-
sichtigung des Umstandes, dass keine außenstehenden Gesellschafter im vorstehend genann-
ten Sinne (vgl. Abschnitt 3) bei der KBA-Metronic GmbH bestehen, die in den §§ 291 ff. AktG 
vorgeschriebenen Regelungsbestandteile vollständig und richtig enthält und damit den gesetz-
lichen Vorschriften entspricht. 

Darüber hinaus enthält der Gewinnabführungsvertrag die folgenden Regelungen: 

• § 3 Vertragsdauer, Kündigung 

Der Vertrag wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der 
KBA-Metronic GmbH und der Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG geschlossen. Er 
wird wirksam mit der Eintragung in das Handelsregister der KBA-Metronic GmbH. § 1 (Ge-
winnabführung) und § 2 (Verlustübernahme) wirken auf den Beginn des im Zeitpunkt der 
Handelsregistereintragung laufenden Geschäftsjahres der KBA-Metronic GmbH zurück. 

Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Vertragsteilen 
ordentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende eines 
jeden Geschäftsjahres der KBA-Metronic GmbH gekündigt werden, frühestens jedoch mit 
Wirkung zum Ablauf eines Zeitraums von mindestens fünf Zeitjahren seit Beginn des Ge-
schäftsjahres der KBA-Metronic GmbH, in dem der Vertrag erstmals wirksam geworden ist. 
Als Zeitjahr gilt ein Zeitraum, der zwölf volle Monate umfasst. In jedem Fall ist der Vertrag 
auf einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren i. S. § 14 Abs. 1 Ziff. 3 KStG abgeschlossen. 
Eine ordentliche Kündigung kann in keinem Fall vor Ablauf dieser Mindestvertragsdauer 
wirksam werden. 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt 
unberührt. Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn Umstände vorliegen, die die Vorausset-
zungen eines wichtigen Grundes im Sinne des § 297 Abs. 1 AktG oder im Sinne des § 14 
Abs. 1 Ziffer 3 Satz 2 KStG erfüllen. 
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Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform. 

• § 4 Sonstige Verpflichtungen 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, sämtliche sonstige zur Wirksamkeit erforderlichen 
Erklärungen abzugeben, insbesondere verpflichtet sich die KBA-Metronic GmbH den Ver-
trag zur Eintragung im Handelsregister anzumelden, sobald die hierfür notwendigen Voraus-
setzungen erfüllt sind.  

• § 5 Schlussbestimmungen 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Weitere gesetz-
liche Anforderungen bleiben unberührt. 

Sollten einzelne Vertragsbestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhalts nicht berührt. Die Vertragsparteien sind 
verpflichtet, die weggefallene Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem 
Zweck der weggefallenen Bestimmung am nächsten kommt. 

Erfüllungsort ist für beide Vertragsteile der Sitz der Koenig & Bauer AG.  

Die vorgenannten Regelungen des Gewinnabführungsvertrages sind inhaltlich richtig bzw. ent-
sprechen dem von den Vertragsparteien auskunftsgemäß angestrebten Ergebnis. 
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6 Abschließende Erklärung  

Als gerichtlich bestellter Prüfer haben wir gemäß § 293b AktG den Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Koenig & Bauer AG, Würzburg, und der KBA-Metronic GmbH, Veitshöchheim, 
vom 9. März 2018 geprüft. 

Wir erteilen die abschließende Erklärung nach unserer pflichtgemäßen Prüfung gemäß § 293b 
AktG wie folgt: 

 

Der Gewinnabführungsvertrag entspricht den gesetzlichen Anforderungen der §§ 291 ff. AktG. 
Die im Gewinnabführungsvertrag gemachten Angaben sind richtig und vollständig.  

 

Eine Erklärung im Sinne des § 293e AktG über die Angemessenheit des vorgeschlagenen Aus-
gleichs und der vorgeschlagenen Abfindung ist nicht abzugeben. 

Wir erstatten diesen Bericht auf der Grundlage der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
erteilten Auskünfte unter Beachtung der Berufsgrundsätze, wie sie insbesondere in den §§ 2 
und 43 der Wirtschaftsprüferordnung niedergelegt sind. 

Nürnberg, den 15. März 2018 

KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 
 
 
     
Janz    Schmidt 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer     
          



 

 

Anlagen 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1 
Beschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 1. März 2018 über die Bestellung der 
KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft zum Vertragsprüfer gemäß 
§ 293c AktG   



Beglaubigte Abschrift 

Landgericht Nürnberg-Fürth 

Az.: 1HK01304/18 

In dem Verfahren 

1. Koenig & Bauer AG, Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg und 
· 2. KBA-Metronic GmbH, Benzstraße 11, 97209 Veitshöchheim 
- Antragstellerinnen -
Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Franz Schaefer, Karlstraße 12, 80333 
München 

wegen Prüferbestellung 

erlässt das Landgericht Nürnberg-Fürth - 1. Kammer für Handelssachen - durch den 

Vorsitzenden Richter am Landgericht Walther am 01.03.2018 folgenden 

Beschluss 

1. Als Vertragsprüfer gern. § 293c AktG wird die 

KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

Niederlassung Nürnberg 

Maxtorgraben 13, 90409 Nürnberg 

ausgewählt und bestellt. 

2. Die Antragstellerinnen tragen die Kosten des Verfahrens. 

3. Der Gegenstandswert wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 



Gründe: 

Die Antragstellerinnen beabsichtigen den Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages. 

Gern § 293b AktG ist dieser Vertrag von wenigstens einem Vertragsprüfer zu prüfen. Gern. 

§ 293c AktG wählt und bestimmt diesen das zuständige Landgericht Nürnberg-Fürth. 

Entsprechend der vergleichbaren Regelung in § 10 UmwG kann - wie hier geschehen -ein 

Prüfer zur Bestellung vorgeschlagen werden (vgl. Lutter, Rdnr.7 f zu § 10 UmwG). Dem 

Vorschlag der Antragstellerinnen mit der Präferenz für die beauftragte 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war zu folgen, da Hinderungsgründe nicht ersichtlich sind 

und auch von dem vorgeschlagenen Prüfer nach eigenen Angaben nicht gesehen werden. 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus§ 81 Farn FG i. V. m. § 293c AktG, 10 Abs. 3 UmwG. 

Die Festsetzung des Gegenstandswert beruht auf§ 36 GNotKG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann Beschwerde eingelegt werden, wenn der Wert des 
Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat. Die 
Beschwerde ist binnen eines Monats einzulegen. 

Die Beschwerde ist bei dem 

Landgericht Nürnberg-Fürth 
Fürther Str. 110 
90429 Nürnberg 

einzulegen. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt 
werden. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

gez. 

Walther 
Vorsitzender Richter am Landgericht 



Für die Richtigkeit der Abschrift 
Nürnberg, 05.03.2018 

Gleich, JOSekr'in 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
- ohne Unterschrift gültig 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2 
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Koenig & Bauer AG, Würzburg, und der KBA-
Metronic GmbH, Veitshöchheim, vom 9. März 2018 
  









 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3 
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften vom 1. Januar 2017 







KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Nachgründungsprüfung 
BERICHT 

Senacor Holding AG 
Eschborn 

Senacor 2018 - Nachgründungsprüfung_Titelseite.pdf
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